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Beschluß
über das Statut des Ministeriums für Post- 

und Fernmeldewesen.

Vom 18. Oktober 1956

Auf Grund des § 3 des Gesetzes vom 16. November 
1954 über den Ministerrat der Deutschen Demokrati
schen Republik (GBl. S. 915) wird für das Ministerium 
für Post- und Fernmelde wesen folgendes Statut er
lassen:

§ 1
Rechtliche Stellung des Ministeriums

(1) Das Ministerium für Post- und Fernmeldewesen 
ist ein zentrales Organ der staatlichen Verwaltung und 
untersteht dem Ministerrat der Deutschen Demokra
tischen Republik. Es ist juristische Person und Haus
haltsorganisation.

(2) Der Sitz des Ministeriums ist Berlin.

§ 2
Aufgaben des Ministeriums

(1) Dem Ministerium ist die Leitung der Deutschen 
Post übertragen. In Übereinstimmung mit den Auf
gaben des jeweiligen Volkswirtschaftsplanes hat das 
Ministerium die planmäßige Entwicklung des Post- und 
Fernmeldewesens, die Übertragung von Rundfunk- und 
Fernsehsendungen sowie die Abwicklung des kommer
ziellen Funkverkehrs und die Ökonomik aller Zweige 
der Deutschen Post planmäßig zu fördern.

(2) Zu den Aufgaben des Ministeriums gehört es ins
besondere:

1. Grundsätze und gesetzliche Bestimmungen ein
schließlich der Gebühren Vorschriften für die Nach
richtenbeförderung und Nachrichtenübermittlung 
auszuarbeiten
a) auf dem Gebiete des Postwesens einschließlich 

des Postzeitungsvertriebes, des Postscheck
dienstes und des Postsparkassendienstes,

b) auf dem Gebiete des Fernmeldewesens, ins
besondere des Fernsprech-, Telegraphen- und 
Telexdienstes einschließlich der Errichtung und 
des Betriebes drahtgebundener Fernmelde
anlagen,

c) auf dem Gebiete des Rundfunks und des Fern
sehens einschließlich der Errichtung und des Be
triebes von Funkanlagen;

2. im Zusammenwirken mit dem Ministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten Aufgaben wahr
zunehmen, die sich aus den Beziehungen zu den 
internationalen Organisationen und ausländischen 
Verwaltungen des Post- und Fernmeldewesens 
ergeben, einschließlich der Verrechnung der 
Gebührenleistungen der Deutschen Post im inter
nationalen Post-, Fernmelde- und Funkverkehr;

3. die Beziehungen der Deutschen Post zu anderen 
zentralen staatlichen Organen, insbesondere zu 
allen Verkehrsträgern, zu regeln;

4. über den Einsatz und die Verwendung aller der 
Nachrichtenbeförderung und der Nachrichten
übermittlung dienenden Anlagen und Einrichtun
gen gegenüber anderen Staats- und Wirtschafts
organen sowie gegenüber den Bürgern und ihren 
gesellschaftlichen Organisationen zu entscheiden;

5. auf die Weiterentwicklung von Post-, Fernmelde- 
und Funkanlagen durch entsprechende Hinweise

an die für die betreffenden Industriezweige ver
antwortlichen zentralen staatlichen Organe Einfluß 
zu nehmen;

6. die staatliche Bauaufsicht bei Bauten der Deut
schen Post auszuüben:

7. den Volkswirtschaftsplan und die Perspektivpläne 
für die Deutsche Post aufzustellen und die Auf
gaben festzulegen, die sich daraus für die Bezirks
direktionen für Post- und Fernmeldewesen, die 
Ämter und die sonstigen Institutionen der Deut
schen Post ergeben;

8. die Haushaltspläne und Finanzpläne des Ministe
riums nach den hierfür geltenden Bestimmungen 
aufzustellen, ihre Durchführung zu sichern und die 
erforderliche Kontrolle auszuüben;

9. die Bezirksdirektionen für Post- und Fernmelde
wesen, die Ämter und die sonstigen Institutionen 
der Deutschen Post bei Aufstellung der Pläne und 
in ihrer gesamten Tätigkeit anzuleiten, zu kontrol
lieren und den einheitlichen Betriebsablauf zu 
sichern;

10. Maßnahmen zum Schutze der Arbeitskraft und zur 
Gewährleistung der technischen Sicherheit in den 
Ämtern und sonstigen Institutionen der Deutschen 
Post durchzuführen;

11. die Leistungen und damit die Wirtschaftlichkeit der 
Ämter und sonstigen Institutionen der Deutschen 
Post durdi Einführung und Anwendung der jeweils 
neuesten Technik zu erhöhen;

12. das Erfindungs- und Vorschlagswesen zu fördern;

13. die Ämter und sonstigen Institutionen der Deut
schen Post bei ihrem Bestreben nach Erhöhung 
ihrer Leistungsfähigkeit durch Verbesserung der 
Arbeitsorganisation und Steigerung der Arbeits
produktivität sowie durch wirtschaftlichen Mate
rialeinsatz anzuleiten und zu unterstützen;

14. Maßnahmen zur Auslese und Entwicklung leitender 
Kader durchzuführen und den Einsatz qualifizier
ter Kräfte beim Ministerium, bei den Bezirksdirek
tionen für Post- und Fernmeldewesen, in den 
Ämtern und sonstigen Institutionen der Deutschen 
Post zu gewährleisten;

15. Postwertzeichen, Wertstempel oder Wertstempel
marken zur Freimachung von Postsendungen her
auszugeben ;

16. bei der Ausarbeitung von Gesetzen und Verord
nungen mitzuwirken.

Leitung des Ministeriums

§ 3
(1) Der Minister leitet das Ministerium nach dem 

Prinzip der Einzelleitung und nach dem Grundsatz der 
persönlichen Verantwortung gemäß Artikel 98 der Ver
fassung der Deutschen Demokratischen Republik vom
7. Oktober 1949 (GBl. S. 5) und § 6 des Gesetzes vom
16. November 1954 über den Ministerrat der Deut
schen Demokratischen Republik. Er ist für die 
gesamte politische, ökonomische und administrative 
Tätigkeit des Ministeriums, der Bezirksdirektionen für 
Post- und Fernmeldewesen sowie der Ämter und son
stigen Institutionen der Deutschen Post gegenüber der 
Volkskammer und dem Ministerrat verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig.


